
Mechanismen des 
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der Stadt Salzburg

Unterschiedliche „Instrumente“
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▪ Seit den 80er Jahren

▪ Strenges Regelwerk für 
Verwaltung und Politik 

▪ Über 50 % des 
Gemeindegebietes

▪ Änderungs-Bedingungen:
- öffentliches Interesse
- “Tauschfläche”
- ¾- Mehrheit

Deklaration 
“Geschütztes 

Grünland”



▪ Bereits seit 1996 – „Grünflächenabzug“:
Bei größeren Bauvorhaben (Bauplatz größer 5.000 m²) Zweckwidmung eines 
Anteils von 15-20% für die Schaffung von öffentlich nutzbaren Freiflächen 
und/oder zur Verbesserung der Grünraumversorgung bzw –vernetzung

▪ Bedarfsdeckung zu 70 % im gewidmeten Bauland:

▪ Typ 1: Gewidmete, unbebaute Flächen

▪ Typ 2: Mögliches, neues Bauland mit flächengleichen Tausch
(lt. Deklaration)

▪ Typ 3: Transformationsflächen

▪ Typ 4: Innenentwicklung (Dichtereserven, Aufzonung)

▪ Typ 5: Kleinflächen und Eigenbedarf

Räumliches Entwicklungskonzept



▪ “Leitfaden für 
Bauwerksbegrünung”

▪ Grünelemente im 
Aufbaustufen-Bebauungsplan

▪ Baumschutz-Verordnung: 
Novellierung 2024 

▪ „Grünlandfonds“

▪ Verordnung Salzburger 
Grünflächenzahl 2024



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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